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Zitat von Susannea

Das gilt auch in NRW nur, wenn das ganze in Elternzeit gemacht wird. Hier ist ja ein
Teilzeitantrag NACH der Elternzeit gestellt worden und damit würde nur das Teilzeit-
Gehalt weiter gezahlt.

Richtig. Dass im zweiten Lebensjahr Teilzeit in Elternzeit gearbeitet wird, habe ich einfach mal
unterstellt.

Zitat von Susannea

Der Tipp ist gut, unter der Voraussetzung, dass die Stundenzahl, die unterrichtet wird,
das zulässt und man mit dem weniger an Elterngeld dann auskommt.

Das muss man sich ausrechnen (lassen). Man kann ja bei Elterngeld plus im 11. und 12.
Lebensmonat (zum Beispiel) nicht arbeiten und bekommt dann 50% seines vollen Elterngeldes.
Bei Teilzeit im 13. und 14. darf man max. ca. 1400€ netto haben, um weiter die vollen 50% EG
zu bekommen. Verdient man mehr, wird das EG gekürzt. Dann müsste man sehen, ob das
nächste EG höher ausfällt als diese Kürzung und bei welcher Variante man unterm Strich mehr
in der Tasche hat.
Aber da sind die EG-Stellen behilflich- zumindest unsere hier.
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